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Fördermittel Inklusion im Reitverein (Stand Oktober 2015) 

Folgend finden Sie eine beispielhafte Auflistung von Institutionen, die gemeinnützigen Vereinen 
und Organisationen Fördermittel für inklusive Projekte sowie für Anschaffungen und bauliche 
Maßnahmen zur Förderung der Inklusion bereitstellen. 

 

• Aktion Mensch (www.aktion-mensch.de) 
• Fördert freie gemeinnützige Organisation bei der Durchführung von kleineren 

Projekten, die zur Inklusion beitragen (Projekte, die Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen bringen, wie z.B. eine gemeinsame Veranstaltung für 
behinderte und nicht-behinderte Menschen) mit bis zu 5000€. 

• Fördert bauliche Maßnahmen oder die Anschaffung technischer 
Gebrauchsgegenstände, die zur Inklusion beitragen (z.B. zur Barrierefreiheit) mit 
bis zu 5000€. 

 

• Landessportbünde 
Folgende Landessportbünde bieten eine ausgewiesene Förderung von inklusiven 
Maßnahmen oder stellen Fördermittel für bauliche Veränderungen und 
Modernisierungen für ihre Mitgliedsvereine zur Verfügung: 
 

• Landessportbund Hamburg (www.hamburger-sportbund.de): 
Maßnahmen zum Aufbau neuer inklusiver Sportgruppen werden mit bis zu 
1.200€ gefördert. Maßnahmen zur Qualifizierung, wie sportartspezifische und 
sportübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen, können bezuschusst werden. 
Außerdem werden inklusive Sportveranstaltungen mit bis zu 1.500 € unterstützt. 
 

• Landessportbund Hessen (www.landessportbund-hessen.de): 
Für Mitgliedsvereine besteht eine Möglichkeit der Förderung für die 
Beschäftigung von Übungs-/JugendleiterInnen, Baumaßnahmen und sonstigen 
Maßnahmen. 
 

• Landessportbund Niedersachsen (www.lsb-niedersachsen.de): 
Fördert Leistungen für Assistenzbedarf (z.B. Gebärdensprache- oder 
Schriftdolmetscherdienste, Mitschreibe- oder Vorlesekräfte) für Menschen mit 
Behinderung in der Gremienarbeit und Maßnahmen der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Qualifizierungssystem der Sportorganisationen, sowie 
Veranstaltungen, die im Themenfeld „Inklusion, Sport und Vielfalt“ angesiedelt 
sind. 
 

• Landessportbund Nordrhein-Westfalen (www.lsb-nrw.de): 
Förderung und Unterstützung von Programmpartnern (Stützpunktvereinen) zum 
Thema Inklusion und Integration. 
 

• Landessportbund Rheinland-Pfalz (www.lsb-rlp.de): 
Fördert kleine bauliche Maßnahmen (10.500€ bis 60.000€ Gesamtkosten) auf 
vereinseigenen oder langfristig gepachteten Anlagen und Sportstätten mit bis zu 
35% der Gesamtkosten. 
 

• Landessportbund Sachsen (www.sport-fuer-sachsen.de) 
Möglichkeit zum Förderung bei der Anschaffung eines Großsportgerätes 
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• Landessportbund Sachsen-Anhalt (www.lsb-sachsen-anhalt.de) 

Projektförderung: Möglichkeit zum Förderung von Maßnahmen außerhalb des 
regulären Trainings- und Wettkampfbetriebs (Inklusion/Integration usw.). 
 

• Landessportbund Thüringen (www.thueringen-sport.de): 
Möglichkeit zur Förderung von ausgewählten integrativen Maßnahmen und 
Projekten. 
 

• Landessportverband Schleswig-Holstein (www.lsv-sh.de): 
Es besteht die Möglichkeit zur Förderung von Neubau, Umbau oder 
der Sanierung von Sportstätten sowie der Ankauf bestimmter langlebiger 
Sportgeräte. 
 

Je nach Landessportbund werden Ausgaben für Spiel- und Sportgeräte, Leitung der 
Übungsarbeit, sowie Maßnahme bezuschusst. Zum Teil nur, wenn andere Fördermöglichkeiten 
ausgeschöpft sind. 

Bei Landessportbünden, sie hier nicht explizit genannt wurden, sind Fördermöglichkeiten 
anzufragen. 

 

• Kreis- und Stadtsportverbände/ -bünde 
• Hier variieren die Fördermöglichkeiten von Verband zu Verband. Der 

Stadtsportverbund Brandenburg an der Havel e.V. führt zum Beispiel in seinen 
Förderrichtlinien explizit die Förderung der besonderen Bedürfnisse behinderter 
Menschen auf. 

 

• Kommunen 
• Einige Kommunen unterstützen ihre ansässigen Sportvereine beim Thema 

Inklusion, allerdings ist dies sehr stark von der jeweiligen Kommune und ihrer 
Haushaltslage abhängig. 
Die Stadt Münster, zum Beispiel, unterstützt ihre Vereine dahingehen, dass sie 
ihnen Hilfestellung bei Veranstaltungsplanungen leisten, ihnen Räumlichkeiten 
und Technik zur Verfügung stellt, sowie sie durch Behindertenbeauftragte über 
Möglichkeiten bei der Umsetzung von Inklusion informiert. 

 

• LOTTO Stiftungen 
Sämtliche LOTTO-Stiftungen in Deutschland unterstützen mit ihren Einnahmen 
gemeinnützige Zwecke und sportliche Vorhaben. Die meisten von ihnen führen Gelder 
an die Ministerien oder die Landessportbünde ab, welche die Sportvereine dann 
ihrerseits fördern. Bei folgenden Stiftungen gibt es auch die Möglichkeit direkt Anträge 
auf Fördermittel zu stellen: 
 

• Niedersächsische LOTTO Sport Stiftung (www.lotto-sport-stiftung.de) 
Die Niedersächsische Lotto Sport Stiftung unterstützt und fördert Sportvereine im 
Bereich Behindertensport und Integration durch Zuschüsse. 

• LOTTO Rheinland-Pfalz (www.lotto-rlp.de) 
Unterstützt gemeinnützige Vereine und Institutionen in Rheinland-Pfalz. 



3 
Maike Thiemann (Praktikantin FN) 
23.10.2015 

Jedes Jahr werden hier über eine Million Euro an bis zu 1000 Partner aus den 
Bereichen der Wohlfahrt, des Sportes und der Kultur für gesellschaftlich 
bedeutende Initiativen aber auch zur Linderung konkreter Nöte bereitgestellt. 

• LOTTO Sachsen-Anhalt (www.lottosachsenanhalt.de) 
Die Lotto-Totto GmbH Sachsen-Anhalt vergibt Zuwendungen für 
förderungswürdige Zwecke, z.B. aus dem Bereich Sport. 
Notwendige Voraussetzungen für die Förderfähigkeit sind entweder die 
Überregionalität des Vorhabens, dessen Modellcharakter oder ein besonderes 
Landesinteresse an dem Vorhaben. Der Antragsgegenstand muss einen klaren 
Bezug zu Sachsen-Anhalt aufweisen. 

 

• KfW Bank ( www.kfw.de): 
• Übernimmt Fortbildungskosten im Rahmen einiger Projekte (zum Beispiel im 

Rahmen eines Projektes mit dem LSB Hessen). 
• Vergibt Kredite und Fördermittel um bauliche Maßnahmen zu verwirklichen. 

Diese sind über die jeweilige Hausbank zu beantragen.  

 

• Es gibt einige private Stiftungen, die gemeinnützige Organisationen bei ihren Vorhaben 
zur Inklusion unterstützen. Folgende Stiftungen sind eine beispielhafte Auswahl dieser: 
 

• Heidehof Stiftung (www.heidehof-stiftung.de): 
Die Stiftung engagiert sich für Menschen mit Behinderung durch die Trägerschaft 
eigener Einrichtungen und durch Förderung von Fremdprojekten. 
 

• Paul Lechler Stiftung (www.lechler-stiftung.de): 
Die Paul Lechler Stiftung vergibt einen Preis zur Integration, Selbstbestimmung 
und Teilhabe behinderter und benachteiligter Menschen. 
Darüber hinaus vergibt sie Fördermittel für ausgewählte Projekte zum Thema 
Inklusion. 

 

Warendorf, den 26.10.2015 

 

 

Maike Thiemann 


